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Geleitwort des Herausgebers 

Die Herbst 2009 beginnenden Synodalperiode der Evangelisch–Lutherischen 

Kirche in Baden ist Anlass, diese dritte Auflage der Ordnungen herauszubrin-

gen, exakt neun Jahre nach der zweiten Auflage.  

Zwar würden zur Verkündigung des Evangeliums Gesetze und Vorschriften ei-

gentlich nicht erforderlich sein. Aber …, auch die dem Herrn dienen am Altar 

wie in den Gremien und kirchlichen Funktionen sind Menschen mit Gefühlen 

und Interessen, die der Anleitung durch solche Vorschriften bedürfen, damit 

das Gebilde Kirche mit möglichst wenig innerem Reibungsverlust ihrer eigent-

lichen Aufgabe, eben der Verkündigung und der Diakonie nachgehen kann. 

Der Herausgeber hofft daher, dass die wiederum erweiterte Sammlung im All-

tag der Gemeinden und der Gremien eine nützliche Grundlage darstellt. Die 

Gnade Gottes möge auf der Anwendung dieser Regelungen liegen, die Men-

schen sich ausgedacht haben zur Förderung seiner Kirche. 

Die Texte wurden wiederum einseitig gedruckt, damit der Benutzer auf der ge-

genüberliegenden Seite nach persönlichem Bedarf Anmerkungen notieren kann. 

Für Hinweise auf Schreibfehler und andere Unstimmigkeiten bin ich dankbar.  

Pforzheim, im Dezember 2009 
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Vorwort des Superintendenten 

Nachdem alte Exemplare der Ordnungen nicht mehr in genügender Stück-
zahl vorhanden waren und zahlreiche beschlossene Änderungen noch nicht
ins Ordnungswerk aufgenommen waren, hat der Synodalausschuss im Früh-
jahr 2009 beschlossen, die Ordnungen als Neuauflage zusammen zustellen,
sie zu ergänzen und in neuen Ordnern herauszugeben. 
Die Ordnungen unserer Kirche haben sich in der Vergangenheit für das Mit-
einander in Gemeinden und Kirche als außerordentlich hilfreich erwiesen.
Sie sind auf das Wesentliche konzentriert und zugleich offen für individuelle 
Lösungen. Sie erschlagen nicht durch eine Flut von Bestimmungen, bieten
aber klare Orientierung und eindeutige Rechtssicherheit bei Herausforderun-
gen oder Streitfragen im Leben von Kirche und Gemeinden. 
So wünsche ich dem Ordnungswerk aufmerksame Leser und eine große 
Verbreitung in den Gemeinden. Besonders diejenigen, die ein Amt übernom-
men haben, sollten sich mit den Ordnungen gut vertraut machen. Sie geben 
Auskunft über Aufgaben und Herausforderungen im jeweiligen Amt und hel-
fen, sich bei der Ausübung des Amtes zurecht zu finden. 
Ins Ordnungswerk wurden Ordnungen und Richtlinien aufgenommen, die 
entweder von der Synode beschlossen oder vom Synodalausschuss in Kraft
gesetzt worden sind. Nicht berücksichtigt wurden diejenigen Beschlüsse, die 
regelmäßig aktualisiert werden. Um des Überblicks und der Orientierung will-
len werden sie an dieser Stelle genannt; in Klammern sind jeweils das Jahr
der Beschlussfassung und das Beschluss fassende Gremium angegeben. 

� Berechnungsmodelle für die Höhe des Synodalbeitrages (2006 / 
Synode) 

� Regelung zur Umlage Weihnachtsgeld (2007 / Synode) 
� Beschluss zur Rücklagensicherung der Synodalkasse (2005 / Synode) 
� Leitlinien für Orientierungsgespräche (2007 / Synodalausschuss) 
� Steuerfreie Aufwandsentschädigungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit

(2008 / Synodalausschuss) 
� Richtlinien für die Gewährung von Darlehen an Gemeindepfarrer (2009 

/ Synodalausschuss) 
� Regelungen für Anträge auf Beihilfen/Zuschüsse (2009 / Synodalaus-

schuss) 
� Empfehlungen der Strukturkommission (2008 / Synode) 
� Richtlinie zur Benennung eines gemeindlichen Sicherheitsbeauftragten 

(2008 / Synodalausschuss) 

Herzlich danke ich denen, die die Neuauflage dieser Ordnungen durch ihren 
sorgsamen Einsatz ermöglicht haben. Zu nennen sind besonders Frau 
Christel Fastenrath-Westphal als Mitglied des Synodalausschusses und Herr 
Prof. Horst Göbel als Herausgeber. 

Freiburg, im Februar 2010 
Christoph Schorling 

Superintendent 
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KIRCHENORDNUNG 
DER 

EVANGELISCH-LUTHERISCHEN KIRCHE IN BADEN 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
Präambel  

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden bekennt sich zu der Heili-
gen Schrift Alten und Neuen Testamentes als der einzigen Richtschnur 
nach der alle Lehre geurteilt werden soll, und eignet sich die drei allge-
meinen Bekenntnisse der Christenheit, nämlich das Apostolische, Nicäni-
sche und Athanasianische, und die besonderen Bekenntnisse der lutheri-
schen Kirche, nämlich die ungeänderte Augsburgische Konfession und 
deren Apologie, die Schmalkaldischen Artikel, Luthers Großen und Klei-
nen Katechismus und die Konkordienformel als diejenigen Bekenntnisse 
an, in welchen die reine Schriftlehre zum Ausdruck kommt. Durch dies ihr 
Bekenntnis weiß sie sich in Kirchengemeinschaft mit allen Kirchen und 
Gemeinden evangelisch-lutherischen Bekenntnisses, insbesondere mit 
denen in Deutschland. 

Sprachregelung 
Die Bezeichnung „Pfarrer“, „Kirchenvorsteher“ usw. in dieser Ordnung 
sind Funktionsbezeichnungen und werden unabhängig vom Geschlecht 
der jeweiligen Personen verwandt.  

I. ORGANISATION 

§ 1  
Rechtsstatus 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden und ihre Gemeinden als de-
ren Glieder sind Körperschaften des öffentlichen Rechts (Anerkennung 
durch das Ministerium des Kultus und Unterrichts vom 26. August 1919, 
Staatsanzeiger für Baden 1919, Spalte 325) 

§ 2   
Die Gemeinde und ihre Organe 

(1) Eine Gemeinde wird gebildet durch kirchlichen Zusammenschluss lu-
therischer Christen auf der in der Präambel genannten Bekenntnis-
grundlage zu regelmäßigen öffentlichen Gottesdiensten im Rahmen 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden, sei es, dass sie von 
einem eigenen Pfarrer bedient wird, sei es, dass sie ihren Pfarrer mit 
anderen Gemeinden teilt. 

(2) Jede Gemeinde bedarf der Anerkennung durch die Synode. Gemein-
de im Sinne dieser Kirchenordnung ist nur eine von dieser anerkann-
te. 

(3) Jede Gemeinde regelt ihre Angelegenheiten selbständig entspre-
chend der Kirchenordnung (KiO) und der Gemeindeordnung (GO) in 
der von der Synode beschlossenen jeweils gültigen Fassung. 
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(4) Eine Gemeinde, die sich durch Abwendung vom lutherischen Be-
kenntnis, durch grobe Missachtung der Kirchenordnung sowie von Be-
schlüssen der Synode oder des Synodalausschusses oder durch hart-
näckige Abweisung geschwisterlicher Ermahnung der Gemeinschaft 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden entzieht, kann von der 
Synode aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden ausge-
schlossen werden. 

(5) Löst sich eine Gemeinde auf, tritt aus der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Baden aus oder wird aus ihr ausgeschlossen, so verliert sie 
jeden Anspruch auf das gemeinsame Vermögen der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Baden. 

§ 3  
Organe der Kirche 

Organe der Kirche sind: 
1. die Synode 
2. der von der Synode gewählte Synodalausschuss 
3. der von der Synode gewählte Superintendent bzw. sein Stellvertreter; 
4. der Pfarrkonvent 

II. DAS PFARRAMT 

§ 4  
Aufgaben des Pfarrers 

Die Pflichten des Pfarrers, der zum Hirten der Gemeinde berufen ist, sind: 
• Evangeliums gemäße Predigt des Wortes Gottes sowie Darreichung 

der Sakramente entsprechend den Bekenntnissen der evangelisch-
lutherischen Kirche; 

• Durchführung der Amtshandlungen entsprechend der kirchlichen Ord-
nungen; 

• Unterweisung der Jugend auf der Grundlage des Kleinen Katechismus 
Martin Luthers; 

• Seelsorge an den Gemeindegliedern; 
• Leitung der gemeinsamen kirchlichen Aufgaben zusammen mit dem 

Kirchenvorstand; 
• Vollzug aller Amtspflichten entsprechend dem Pfarrergesetz. 

§ 5  
Wählbarkeit zum Pfarramt 

(1) Die Berufung oder Wahl eines Pfarrers geschieht durch die von ihm zu 
versehende Gemeinde entsprechend der Gemeindeordnung. Eine Be-
rufung kann auch als eingeschränktes Dienstverhältnis eingegangen 
werden. 

(2) Wählbar in das Pfarramt ist ein Pfarrer, der sich in seiner Ordination an 
die in der Präambel genannten Bekenntnisse der lutherischen Kirche 
gebunden hat und der entsprechend seiner Ausbildung und den Maß-
gaben des Pfarrergesetzes zur Führung eines Pfarramtes in einer lu-
therischen Landeskirche berechtigt ist. 
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Wurde er in seiner Ordination nur auf einen Teil der in der Präambel 
genannten Bekenntnisse verpflichtet, so ist eine Nachverpflichtung 
durchzuführen. 

(3) Ein Bewerber um ein Pfarramt oder eine Pfarramtsverwaltung in einer 
Gemeinde der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden soll zum 
Zeitpunkt der Bewerbung Glied einer evangelisch-lutherischen Kirche 
sein. 
Ist ein Bewerber Glied einer nicht-lutherischen Kirche, so ist von ihm 
nachzuweisen, dass er das entsprechende Pfarramt um des lutheri-
schen Bekenntnisses willen anstrebt. 

(4) Die Entscheidung über die Wählbarkeit ins Pfarramt einer Gemeinde 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden obliegt dem Synodal-
ausschuss im Zusammenwirken mit dem Pfarrkonvent. 

§ 6 
Der Pfarrvikar 

(1) Gemeinden können neben den Pfarrern weitere Ordinierte ohne eige-
ne Pfarrstelle anstellen. Bezüglich der Wählbarkeit gilt § 5 KiO ent-
sprechend. 

(2) Ein Pfarrvikar ist beratendes Mitglied der Synode. 
(3) Ein Pfarrvikar ist stimmberechtigtes Mitglied des Kirchenvorstandes 

der Gemeinde, die ihn gewählt hat. 
(4) Er ist Mitglied im Pfarrkonvent. 

§ 7   
Dienstverhältnis des Pfarrers 

Für das Dienstverhältnis des Pfarrers gilt die Pfarrerdienstordnung.1) 

§ 8   
Lehrbeanstandung (Lehrzucht) 

(1) Wenn ein ordinierter Geistlicher öffentlich durch Wort oder Schrift in 
der Darbietung der christlichen Lehre oder in seinem gottesdienstli-
chen Handeln in Widerspruch zum Bekenntnis der evangelisch-
lutherischen Kirche tritt und daran beharrlich festhält, verletzt er seine 
Lehrverpflichtung. 

(2) Liegen nachweisbare Tatsachen für die Annahme der Voraussetzun-
gen des Absatz 1 vor, dann ist durch seelsorgerliche Bemühungen auf 
ein Beheben der Anstöße hinzuwirken. Bleiben die seelsorgerlichen 
Bemühungen ohne Erfolg, dann beschließt der Synodalausschuss, 
dass mit dem Betroffenen ein Lehrgespräch zu führen ist. 

(3) Mit der Abhaltung des Lehrgesprächs beauftragt der Synodalausschuss 
zwei Theologen, die hierfür besonders sachkundig sind. Zweck des 
Lehrgesprächs ist die Klärung des Sachverhalts und im Falle festge-
stellter Abweichungen der Versuch, den Betroffenen theologisch zur 
Einsicht in die Bekenntniswidrigkeit seiner Lehrmeinung zu führen. 
______________ 

1) In dieser Sammlung abgedruckt unter Nr. 201. 
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(4) Das Ergebnis des Lehrgespräches ist schriftlich festzuhalten und dem 
Betroffenen sowie dem Synodalausschuss zuzustellen. Der Betroffene 
kann beim Synodalausschuss die Einholung eines Gutachtens seitens 
der VELKD über die in Frage stehende Lehrdifferenz beantragen.  

 (5)Auf Grund des Ergebnisses des Lehrgesprächs sowie unter Berücksich-
tigung des Gutachtens seitens der VELKD, falls dies eingeholt wurde, 
stellt der Synodalausschuss nach Anhörung des Betroffenen fest, ob die 
Voraussetzungen des Absatz 1 vorliegen. Im Falle des Vorliegens der 
Voraussetzungen von Absatz 1 ist die Beendigung des Dienstverhältnis-
ses durch Beschluss auszusprechen. Der Beschluss ist zu begründen 
und dem Betroffenen zuzustellen. 

 (6) Gegen die Entscheidung des Synodalausschusses hat der Betroffene 
das Recht der Berufung an die Synode. Findet während der nächsten 
drei Monate nach der Entscheidung des Synodalausschusses keine or-
dentliche Synodalversammlung statt, so ist innerhalb dieser Zeit eine 
außerordentliche Synodalversammlung einzuberufen. Bis dahin ruht ent-
sprechend der Entscheidung des Synodalausschusses das Dienstver-
hältnis. 

(7) Der Betroffene kann sich eines Beistandes in allen Abschnitten des Ver-
fahrens bedienen. Der Beistand muss einer evangelisch-lutherischen Kir-
che angehören.  

§ 9   
Ableben des Pfarrers im Amt 

Stirbt ein Pfarrer im Amt, so haben der hinterbliebene Ehepartner und die 
unterhaltsberechtigten Kinder für den Sterbemonat und die darauf fol-
genden zwei Monate Anspruch auf die bisherigen Dienstbezüge sowie 
drei Monate auf die Pfarrwohnung oder eine den örtlichen Verhältnissen 
angemessene Wohnungsentschädigung. 

III. DIE SYNODE 

§ 10  
Stellung der Synode 

(1) In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden ist die Synode Trä-
gerin der obersten Kirchengewalt. 

(2) Sie übt diese unter sorgfältiger Beachtung dieser Kirchenordnung wie 
der in Betracht kommenden Staatsgesetze in voller Selbständigkeit 
aus. 

§ 11  
Zusammensetzung der Synode 

(1) Die ins Gemeindepfarramt berufenen Pfarrer sind kraft ihres Amtes 
Mitglieder der Synode. 

(2) Diakone sind kraft ihrer Beauftragung durch die Kirche Mitglieder der 
Synode. 

(3) Der Jugendvertreter des Jugend-Mitarbeiter-Gremiums (JuMiG) ist 
Mitglied der Synode. 
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(4) Pfarrvikare nehmen auf der Synode mit beratender Stimme teil. 
(5) Jede Gemeinde entsendet als stimmberechtigte Synodale einen Kir-

chenvorsteher und mindestens ein weiteres Gemeindeglied. 
Die Voraussetzungen der Wählbarkeit für die Synode entsprechen 
den Voraussetzungen der Wählbarkeit in den Kirchenvorstand (§ 20 
(1) GO). 
Den auf die Synode zu entsendenden Kirchenvorsteher bestimmt der 
Kirchenvorstand.  
Die weiteren Synodalen sind von der Gemeindeversamm-
lung/Gemeindevertretung zu wählen. Den Gewählten wird per Wahl 
jeweils ein Vertreter zugeordnet. Scheidet ein Synodaler oder sein 
Vertreter ganz aus dem Amt aus, ist neu zu wählen.  
Bei Gemeinden mit über 350 Gemeindegliedern wird die Anzahl der 
von der Gemeindeversammlung/Gemeindevertretung zu wählenden 
Synodalen dadurch ermittelt, dass die Zahl der Gemeindeglieder 
durch 350 geteilt wird. Auf einen Rest von 200 oder mehr Gemeinde-
gliedern entfällt ein weiterer zu wählender Synodaler. 

§ 12   
Dauer der Synodalperiode und Sitzungsturnus 

(1) Eine Synodalperiode dauert sechs Jahre. 
(2) Jährlich findet eine ordentliche Synodaltagung statt. 
(3) Der Synodalausschuss kann unter Wahrung der Fristen gem. § 13 (1) 

und (2) jederzeit eine Synodaltagung einberufen. 
(4) Auf schriftliches Verlangen von einem Drittel der Synodalen ist eine 

Synodaltagung einzuberufen, ebenso im Fall von § 8 (6) und § 18 (8) 
KiO. 

§ 13  
Einberufung der Synodaltagung und Anträge 

(1) Die Synodaltagung wird vom Superintendenten zwei Monate vor der 
Tagung den Synodalen und Kirchenvorständen angezeigt. 

(2) Spätestens zwei Wochen vor der Tagung ergeht die Einladung an die 
Synodalen mit Bekanntgabe der Tagesordnung, dem Bericht des 
Synodalausschusses sowie unter Beifügung der eingegangenen An-
träge. Für die Einberufung gem. § 8 (2) Abs. 7 KiO und § 18 (8) KiO 
gelten diese Fristen nicht. 

(3) Anträge an die Synode können von den Kirchenvorständen, vom 
Pfarrkonvent, von sechs Synodalen wie auch vom Synodalausschuss 
gestellt werden. Sie müssen spätestens einen Monat vor der Synodal-
tagung dem Superintendenten schriftlich vorliegen. 

(4) Die Synodaltagung ist in den Gemeinden bekannt zu machen. Im 
Sonntagsgottesdienst vor der Synodaltagung soll diese in die Fürbitte 
der Gemeinde aufgenommen werden.  



 Kirchenordnung      101 

12.01.2010  – 6– 

§ 14  
Durchführung der Synodaltagung 

(1) Die Synodaltagung wird mit einem Gottesdienst eröffnet. Zu Beginn 
einer Synodalperiode werden dabei die Synodalen auf das Bekenntnis 
der evangelisch-lutherischen Kirche verpflichtet; im Verlauf einer Syn-
odalperiode erstmals an einer Synodaltagung teilnehmende Stellver-
treter legen ihre Bekenntnisverpflichtung während des Synodalgottes-
dienstes ab. 

(2) Die Synodaltagung ist für Gemeindeglieder öffentlich, soweit die Sy-
node zu einzelnen Tagesordnungspunkten nicht anders beschließt; 
der Beschluss über die Nichtöffentlichkeit wird nach einer ebenfalls 
nicht öffentlichen Debatte darüber gefasst. Gäste können von der Sy-
node zu nichtöffentlichen Beratungen hinzugezogen werden, soweit 
dies für den vorliegenden Verhandlungsgegenstand sachdienlich er-
scheint. 

(3) Die Synode ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder anwe-
send sind. 

(4) Die Synode wird vom Superintendenten geleitet. Er kann den Vorsitz 
an einen anderen Synodalen abgeben. 

(5) Die Synode stellt die Tagesordnung fest. 
(6) Die Synode nimmt den Tätigkeitsbericht des Synodalausschusses 

und den Bericht des Superintendenten entgegen. Über den Tätig-
keitsbericht des Synodalausschusses sowie über den Bericht des Su-
perintendenten findet im Verlauf der Synode eine Aussprache statt. 

(7) Fristgerecht eingebrachte Anträge sind von der Synode zu behandeln. 
(8) Später eingebrachte Anträge können behandelt werden, wenn kein 

Widerspruch erhoben wird und die Behandlung von einem Drittel der 
Synodalen unterstützt wird. 

(9) Anträge, die sich aus den Beratungen heraus ergeben, können mit 
Unterstützung von fünf weiteren Synodalen gestellt werden, wenn 
nicht mindestens drei Synodale Widerspruch erheben. 

(10) Über die Synodaltagung wird eine Niederschrift angefertigt. Sie wird 
den Synodalen und deren Stellvertretern spätestens nach acht Wo-
chen zugestellt. Bis drei Wochen nach Zustellung können Änderungs-
anträge zur Niederschrift an den Superintendenten eingereicht wer-
den. Gehen keine Änderungsanträge ein, gilt die Niederschrift mit der 
Unterschrift des Superintendenten sowie zweier Synodaler als geneh-
migt. Über Änderungsanträge entscheidet der Synodalausschuss. 
Lehnt der Synodalausschuss einen Änderungsantrag ab, kann der 
Antragsteller Widerspruch gegen die Entscheidung des Synodalaus-
schusses einlegen. In diesem Falle entscheidet die folgende Synodal-
tagung über den Änderungsantrag.  
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§ 15  
Abstimmungen in der Synode 

(1) Die Synodalen sind bei ihrer Stimmabgabe ausschließlich an ihre Ü-
berzeugung und ihr Gewissen aufgrund ihrer Verpflichtung auf das lu-
therische Bekenntnis gebunden. Sie können nicht durch Beschlüsse 
von Kirchenvorstand, Gemeindeversammlung oder Gemeindevertre-
tung verpflichtet werden. 

(2) Die Synode entscheidet in der Regel mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Ungültige Stimmen und Enthaltungen werden als nicht 
abgegebene Stimmen gewertet. 

(3) Über Änderungen der Kirchenordnung wird mit zwei Drittel der abge-
gebenen Stimmen entschieden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
von Absatz 2. 

(4) Der in der Präambel festgestellte Bekenntnisstand kann nicht geän-
dert werden.  

(5) Die Wahl des Superintendenten, seines Stellvertreters sowie die Wahl 
des Synodalausschusses finden durch geheime Abstimmung statt. 

(6) Über die Abberufung des Superintendenten wird in geheimer Abstim-
mung mit der Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen 
entschieden; gleiches gilt für die Abberufung des stellvertretenden 
Superintendenten. 

§ 16  
Aufgaben der Synode 

(1) Die Synode versieht die gemeinsamen Angelegenheiten der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Baden auf Grund der Kirchenordnung 
entsprechend den lutherischen Bekenntnisschriften und unter Beach-
tung der Rechte der Gemeinden; 

(2) Sie entscheidet entsprechend § 2 (2) KiO nach Anhörung des Pfarr-
konventes über die Aufnahme von Gemeinden; 

(3) Sie kann Gemeinden nach § 2 (4) KiO aus der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Baden ausschließen und entscheidet bei Auflösung 
einer Gemeinde über die Verwendung des der Kirche zugeflossenen 
Vermögens. 

(4) Sie wacht, in der Regel durch den Synodalausschuss, über die Ein-
haltung der Kirchenordnung und der übrigen gesamtkirchlichen Ord-
nungen sowie über die in den Gemeinden geübte Lehre entsprechend 
dem Bekenntnis; 

(5) Sie kann Visitationen anordnen; 
(6) Sie beschließt über Anträge aus den antragsberechtigten Gremien; 
(7) Sie entscheidet über gemeinsame Ordnungen, Einrichtungen wie 

gottesdienstliche Gebräuche und Feste und über gemeinsame Bücher 
wie das Gesangbuch, Agenden, Lektionare, Katechismen nach Anhö-
rung des Pfarrkonventes und der Gemeinden. Sie kann auf deren An-
trag Ausnahmebestimmungen für einzelne Gemeinden erlassen.  
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(8) Sie wählt den Superintendenten und seinen Stellvertreter; 
(9) Sie kann den Superintendenten und seinen Stellvertreter gem. § 15 

(6) abberufen; 
(10) Sie wählt den Synodalausschuss; 
(11) Sie wählt den Jugendpfarrer; 
(12) Sie bildet die Berufungsinstanz gem. § 8 (6) KiO; 
(13) Sie verwaltet das Kirchenvermögen; 
(14) Sie beschließt Richtlinien über die Höhe des Kirchenbeitrags; 
(15) Sie beschließt den jährlichen Haushaltsplan; 
(16) Sie genehmigt den Verteilungsschlüssel für die Synodalbeiträge der 

Gemeinden;  
(17) Sie erteilt dem Synodalausschuss Entlastung für die Jahresrechnung; 
(18) Sie bestellt den Rechnungsführer der Synodalkasse und aller Kassen 

mit gesamtkirchlichem Vermögen; 
(19) Sie bestellt zwei Kassenprüfer zur Prüfung der Jahresrechnung, 
(20) Sie entscheidet über Änderungsanträge der Niederschrift der voran-

gegangenen Synodaltagung gem. § 14 (10) 
(21) Sie entscheidet über Widerspräche gegen Beschlüsse des Synodal-

ausschusses gem. § 18 (8) KiO;  
(22) Sie entscheidet in Auslegungsfragen der Kirchenordnung gemäß 

Abschn. VIII. Auslegungsbestimmungen 

IV.  DER SYNODALAUSSCHUSS 

§ 17  
Zweckbestimmung, Zusammensetzung und Wahl 

(1) Der Synodalausschuss führt die Geschäfte der Synode zwischen den 
Synodaltagungen; 

(2) Er besteht aus vier Wahlmitgliedern aus den Reihen der Synode, von 
denen mindestens drei Nichtordinierte sein müssen, sowie dem Su-
perintendenten und seinem Stellvertreter; 

(3) Er wird bezüglich der vier Wahlmitglieder gem. § 16 (10) in Verbin-
dung mit § 15 (6) von der Synode für die Dauer der Synodalperiode 
gewählt.  

(4) Die Wahlmitglieder werden nach der Wahl in ihr Amt eingeführt. 
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   §18  
Geschäftsordnung 

(1) Der Synodalausschuss ist vom Superintendenten nach Bedarf oder, 
wenn mindestens drei Mitglieder des Synodalausschusses dies ver-
langen, fünf Tage vor der Sitzung, in Eilfällen auch mit kürzerer Frist, 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen; 

(2) Er ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder anwesend 
sind; 

(3) Er entscheidet mit einfacher Mehrheit; 
(4) Er kann schriftliche Abstimmungen postalisch durchführen, soweit sich 

aus seiner Mitte kein Widerspruch erhebt; 
(5) Er wird vom Superintendenten oder, bei dessen Verhinderung, von 

seinem Stellvertreter geleitet;  
(6) Er kann Gäste mit beratender Stimme zu seinen Sitzungen hinzuzie-

hen; 
(7) Er fertigt eine Niederschrift über die Beschlüsse an, die in der darauf 

folgenden Sitzung durch Unterschrift des Superintendenten sowie ei-
nes weiteren Mitglieds des Synodalausschusses zu bestätigen ist. 

(8) Gegen Beschlüsse des Synodalausschusses können zwei Mitglieder 
aus seiner Mitte innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Nieder-
schrift Widerspruch einlegen. Über den Widerspruch entscheidet die 
Synode gem. § 16 (20) KiO; diese ist ohne Berücksichtigung der Fris-
ten auf einen Termin spätestens vier Wochen nach Eingang des Wi-
derspruchs einzuberufen. Bis zur Entscheidung der Synode wird der 
Beschluss ausgesetzt. 

§ 19 
Aufgaben des Synodalausschusses 

(1) Der Synodalausschuss vertritt die Kirche rechtlich nach außen durch 
den Superintendenten zusammen mit einem dafür bestimmten Wahl-
mitglied des Synodalausschusses. 

(2) Er führt die Beschlüsse der Synode aus. 
(3) Er erstattet der Synode auf der Synodaltagung den Tätigkeitsbericht. 
(4) Er kann gemäß § 13 (3) KiO Anträge an die Synode richten. 
(5) Er legt der Synode die Jahresrechnung zur Entlastung vor. 
(6) Er legt der Synode den Haushaltsplan zur Beschlussfassung vor. 
(7) er legt der Synode den Verteilschlüssel für die Synodalbeiträge der 

Gemeinden vor. 
(8) Er stellt die Annahme der Niederschrift einer Synode gem. § 14 (10) 

KiO fest. 
(9) Er entscheidet über Einsprüche gegen die Niederschrift einer Syn-

odaltagung gem. § 14 (10) KiO. 
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(10) Er beschließt nach Anhörung des Pfarrkonventes über die Wählbar-
keit eines Pfarrers bzw. Pfarrvikars gem. § 5 KiO. 

(11) Er prüft die Rechtmäßigkeit einer Pfarrwahl und vollzieht die Bestäti-
gung der Wahl. 

(12) Er entscheidet bei Verstößen gegen die Amtspflicht gemäß gem. 
Dienstbeanstandungsordnung und über die Entlassung eines Pfarrers 
aus dem Dienst gemäß § 8 Abs.2 KiO. 

(13) Er entscheidet über die Einsprüche eines Kirchenvorstehers über eine 
gegen ihn nach § 21 (3) GO verhängte Maßnahme. 

(14) Er kann die Visitation einer Gemeinde durch den Superintendenten 
beantragen. 

V. DER SUPERINTENDENT 

§ 20  
Aufgaben des Superintendenten 

(1) Dem Superintendenten obliegt die geistliche Leitung der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Baden. 

(2) Er vertritt die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden im Auftrage 
des Synodalausschusses nach außen. 

(3) Er führt Ordinationen und Einführungen in das Pfarramt durch. 
(4) Er bestätigt die Berufung von Lektoren. 
(5) Er visitiert die Gemeinden in angemessenen Zeiträumen (spätestens 

nach fünf Jahren), sowie auf Antrag der Synode (§ 16 Ziff. 5 KiO), des 
Synodalausschusses (§ 19 Ziff. 14 KiO) oder des betreffenden Kir-
chenvorstands (§ 23 Ziff. 4 j) GO); der Superintendent wird im Pfarr-
amt von seinem Stellvertreter visitiert. 

(6) Er führt die Dienstaufsicht über die ordinierten Amtsträger der Kirche 
entsprechend der Pfarrerdienstordnung1). 

(7) Er leitet die Pfarrwahl einer Gemeinde (§ 13 Abs. 6 GO). 
(8) Er nimmt als geistlicher Leiter der Kirche zugleich die Seelsorge an 

den Mitgliedern des Pfarrkonventes wahr; er kann auf eigene Veran-
lassung oder auf Wunsch des betreffenden Mitglieds des Pfarrkon-
vents diese Aufgabe an den seelsorgerlichen Berater des Pfarrkon-
ventes abgeben (s. § 22 (7) KiO); er ist gehalten, dies zu tun, wenn 
eine Kollision zwischen der Dienstaufsicht und dem seelsorgerlichen 
Auftrag auftritt oder aufzutreten droht. 

(9)  Er hat den Vorsitz des Synodalausschusses inne (§ 18 (5) KiO). 
(10) Er beruft den Pfarrkonvent ein (§23 (3) KiO). 
(11) Er ist der Synodalkasse gegenüber anweisungsberechtigt (§ 24 (3) 

KiO). 
(12) Im Verhinderungsfall sowie in den den Superintendenten selbst be-

treffenden Angelegenheiten tritt der stellvertretenden Superintendent 
an seine Stelle. 
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§ 21  
Wahl, Amtszeit und Abberufung des Superintendenten 

(1) Der Superintendent wird von der Synode aus den Reihen der ordinier-
ten Amtsträger der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden gem. § 
15 (5) KiO gewählt, ebenso sein Stellvertreter. 

(2) Die Amtszeit des Superintendenten sowie seines Stellvertreters be-
trägt zehn Jahre; Wiederwahl ist möglich. 

(3) Der Superintendent und der stellvertretende Superintendent werden 
nach ihrer Wahl in ihr Amt eingeführt. 

(4) Der Superintendent kann entsprechend § 16 (9) KiO abberufen wer-
den; gleiches gilt für seinen Stellvertreter. 

VI.  DER PFARRKONVENT 

   § 22 
Zweckbestimmung 

(1) Der Pfarrkonvent dient der Stärkung der geschwisterlichen Gemein-
schaft unter den Pfarrern. 

(2) Er fördert die Einigkeit in der Lehre und dem Handeln der Kirche. 
(3) Er kann Anträge an die Synode stellen gem. § 13 (3) KiO. 
(4) Er nimmt vor Aufnahme einer Gemeinde nach § 16 (2) KiO in die E-

vangelisch-Lutherische Kirche in Baden dazu Stellung. 
(5) Er nimmt vor Übernahme von Ordnungen usw. nach § 16 (7) KiO da-

zu Stellung. 
(6) Er wählt aus seiner Mitte einen Beisitzer für die Schiedsinstanz gem. 

§ 2 der Ordnung für das Schlichtungsverfahren 1). 
(7) Er bestimmt einen lutherischen Geistlichen außerhalb der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Baden als pastoralen Seelsorger (vgl. 
§ 20 Abs. 8 KiO). 

(8) Er dient der wissenschaftlichen und praktischen Fortbildung. 
(9) Er wirkt beim Beschluss über die Wählbarkeit eines Pfarrers bzw. 

Pfarrvikars nach § 19 (10) KiO mit (vgl. § 5 (4) KiO). 

  § 23  
Zusammensetzung und Einberufung 

(1) Dem Pfarrkonvent gehören die im aktiven Dienst der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Baden stehenden Pfarrer und Pfarrvikare an; 
sie haben Stimmrecht und Anwesenheitspflicht. 

(2) Vikare, Emeriti und Ordinierte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in   
Baden ohne kirchlichen Dienstauftrag sowie Gäste können eingeladen 
werden. 

 1)  abgedruckt unter Nr. 202 
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(3) Der Pfarrkonvent wird vom Superintendenten in der Regel viermal im 
Jahr einberufen. 

(4) Der Pfarrkonvent tritt außerdem zusammen, wenn drei seiner Mitglie-
der dies beantragen. 

VII. SYNODALKASSE 

    § 24 
Synodalkasse 

(1) Die Synodalkasse vereinnahmt die Synodalbeiträge, die von den Ge-
meinden in vierteljährlichen Abschlagszahlungen jeweils zu Quartals-
ende geleistet werden, sowie die gesamtkirchlichen Kollekten und alle 
anderen dem Barvermögen der Gesamtkirche zufließenden Mittel. 

(2) Die Synodalkasse besorgt alle finanziellen Verpflichtungen der Ge-
samtkirche entsprechend dem Haushaltsplan, insbesondere die Per-
sonalkosten für die Pfarrer und sonstige gesamtkirchliche Personal-
kosten entsprechend den Ordnungen der Kirche und Beschlüssen der 
Synode; sie leitet die gesamtkirchlichen Kollekten an die festgelegten 
Empfänger weiter. 

(3) Anweisungsberechtigt der Synodalkasse gegenüber ist der Superin-
tendent, oder in seiner Vertretung zwei Mitglieder des Synodalaus-
schusses, die gemeinschaftlich handeln müssen; der Synodalaus-
schuss kann im Einzelfall weitere Zeichnungsberechtigte den konto-
führenden Geldinstituten gegenüber benennen. 

(4) Weitere Bestimmungen für die Synodalkasse sind in § 16 (13 – 18) 
KiO und in § 19 (5 - 7) KiO niedergelegt. 

VIII. Auslegungsbestimmungen  

 Ist die Auslegung eines Satzes dieser Kirchenordnung zweifelhaft oder 
tritt der Fall ein, für den in der Kirchenordnung keine Entscheidung getrof-
fen worden ist, so steht der Synode nach § 16 (22) KiO die Entscheidung 
im Einzelfall durch Abstimmung gemäß § 15 (2) KiO zu. 

IX.  Schlussbestimmungen 

(1) Diese Kirchenordnung ersetzt die Kirchenordnung vom 24. September 
1977 in der geänderten Fassung vom 16. November 1985. 

(2)  Sie tritt mit dem 1. Januar 2002 in Kraft.  
 
(beschlossen auf der Synodaltagung am 17. November 2001 in Steinen) 
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Ordnung für die Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Baden 

(Gemeindeordnung) 
 
 

Sprachregelung 
Die Bezeichnung „Pfarrer“, „Kirchenvorsteher“ usw. in dieser Ordnung sind 
Funktionsbezeichnungen und werden unabhängig vom Geschlecht der je-
weiligen Personen verwandt.  
 

I. Rechtsstellung 

§ 1 
Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden sind kirchliche 
Zusammenschlüsse lutherischer Christen gem. § 2 der Kirchenordnung der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden.  

§ 2 
Die Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden sind als Glie-
der dieser Kirche Körperschaften des öffentlichen Rechts (Anerkennung 
durch das Ministerium des Kultus und Unterrichts vom 26. August 1919, 
Staatsanzeiger für Baden 1919, Spalte 325). 

§ 3 
Jede Gemeinde regelt ihre Angelegenheiten selbständig entsprechend der 
Kirchenordnung (KiO) und der Gemeindeordnung (GO) in der von der Syno-
de beschlossenen jeweils gültigen Fassung. 
 

II. Mitgliedschaft 
 

§ 4  
Begründung der Mitgliedschaft 

Gemeindeglied ist, 
a) wer in der Gemeinde getauft worden ist; 
b) wer als Glied einer anderen lutherischen Gemeinde zugezogen ist und 

sich zur Gemeinde angemeldet hat; 
c) wer in die Gemeinde aufgenommen worden ist.  
 

§ 5  
Anteilnahme an Gemeindeleben 

Die Gemeindeglieder haben Anteil am Auftrag, den Jesus Christus seiner 
Kirche gegeben hat. Nach dem Maß ihrer Gaben und Kräfte und nach den 
Ordnungen der Kirche wirken sie mit und nehmen sie teil am Leben der Ge-
meinde.  
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Dies geschieht, indem sie  
a) sich treu zu Wort und Sakrament halten, 
b)  ihre Kinder zum regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes, des Kinder-

gottesdienstes und des kirchlichen Unterrichts anhalten, 
c) ihre geistlichen Gaben und Begabungen im Leben der Gemeinde wirk-

sam werden lassen,  
d) und sich gemäß den von der Synode beschlossenen Richtsätzen an den 

finanziellen Erfordernissen zur Erhaltung des  Predigtamts, des Gottes-
dienstes und des Gemeindelebens beitragen.  

 
§ 6  

Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Zugehörigkeit zur Gemeinde endet 
a) durch Tod; 
b) durch Überweisung; 
c) durch Austritt mittels schriftlicher Erklärung seitens des Gemeindegliedes 

gegenüber dem Kirchenvorstand; 
d) durch Ausschluss. 

§ 7  
Ausschluss 

Gibt ein Gemeindeglied durch sein Verhalten Ärgernis und bleibt die Ver-
mahnung, die nach Möglichkeit entsprechend der in Matth. 18, 15-17 aufge-
führten Stufenfolge geschehen soll, fruchtlos, so kann es auf Antrag des 
Pfarrers oder des Kirchenvorstands durch Beschluss der Gemeindever-
sammlung / Gemeindevertretung aus der Gemeinde ausgeschlossen wer-
den. 
 
 

III. Das Pfarramt 
 

§ 8  
Aufgaben, Dienstrecht 

Aufgaben, dienstrechtliche Stellung und weitere den Dienst der Pfarrer 
betreffende Bestimmungen sind in der Kirchenordnung enthalten.  
 

§ 9  
Mehrere Pfarrstellen in einer Gemeinde 

(1) Besteht in einer Gemeinde mehr als eine Pfarrstelle, so sind die Pfarr-
stelleninhaber einander gleichgestellt. 

(2) Über den Vorsitz in Kirchenvorstand, der Gemeindeversammlung und 
Gemeindevertretung entscheidet der Kirchenvorstand. 
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§ 10  
Unterhalt des Pfarramtes 

Gemeinden, die Pfarrer berufen, verpflichten sich damit zur Aufbringung des 
diesen in der Berufung zugesicherten Einkommens sowie zur Übernahme 
der mit dem Pfarramt verbundenen Kosten. Das Pfarrgehalt wird über den 
Synodalbeitrag aufgebracht. 

§ 11  
Berufung bzw. Wahl in ein Pfarramt 

 
(1) Die Berufung oder Wahl eines Pfarrers geschieht durch die von ihm zu 

versehende Gemeinde oder zu versehenden Gemeinden entsprechend 
§ 13 GO. 

(2) Die Vereinbarungen über die rechtliche und wirtschaftliche Stellung rich-
ten sich nach den in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden gel-
tenden Ordnungen.  

(3) Der Pfarrer wird vom Superintendenten in sein Amt eingeführt. Dabei 
verpflichtet er sich auf die lutherischen Bekenntnisschriften entsprechend 
der Präambel der KiO und verspricht, sich in seiner Amtsführung nach 
den Ordnungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden zu rich-
ten. 
Darüber wird ihm eine Berufungsurkunde ausgehändigt, die von dem 
Kirchenvorstand der berufenden Gemeinde und dem Superintendenten 
zu unterzeichnen ist. 

§ 12  
Vakanz einer Pfarrstelle 

(1) Wird eine Pfarrstelle vakant, benachrichtigt der Kirchenvorstand unver-
züglich den Superintendenten. 

(2) Der Superintendent bestellt im Einvernehmen mit den betreffenden  Kir-
chenvorständen einen Pfarramtsverwalter, der in der Zeit der Vakanz-
verwaltung in die Rechte des Pfarrers eintritt. 
Bestehen in der Gemeinde zwei Pfarrstellen, verwaltet der im Pfarramt 
befindliche Pfarrer die vakante Pfarrstelle. 

§ 13  
Besetzung einer Pfarrstelle 

(1) Der Kirchenvorstand beschließt, ob die Pfarrstelle durch Berufung oder 
durch Wahl besetzt werden soll.  

(2) Bei der Besetzung einer Pfarrstelle hat der Kirchenvorstand das Vor-
schlagsrecht. Im Fall einer Berufung liegt das Berufungsrecht bei der Ge-
meindeversammlung/Gemeindevertretung. Im Fall einer Wahl hat die 
Gemeindeversammlung das Wahlrecht.  

(3) Durch Berufung wird eine Pfarrstelle besetzt, wenn der Kirchenvorstand 
einen Ordinierten vorschlägt; durch Wahl wird eine Pfarrstelle besetzt, 
wenn der Kirchenvorstand mehrere Ordinierte vorschlägt. Bewerbungen 
auf ausgeschriebene Pfarrstellen müssen schriftlich erfolgen. 
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(4) Bevor die Vorschläge dem Wahlgremium vorgelegt werden, holt der Kir-
chenvorstand die Entscheidung des Synodalausschusses über die 
Wählbarkeit der Kandidaten in das Pfarramt einer Gemeinde der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Baden gem. § 5 KiO ein. Dazu erstattet 
der Kirchenvorstand dem Superintendenten über die Personen Bericht 
und legt entsprechende Unterlagen und Zeugnisse vor. 

(5) Die Wahl oder Berufung erfolgt mittels geheimer Wahl. 
(6) Die Pfarrwahl wird vom Superintendenten oder von seinem Stellvertreter 

geleitet; der Leiter der Wahl hat kein Stimmrecht. 
(7) Gegen die Rechtmäßigkeit einer Berufung oder Wahl eines Pfarrers 

kann binnen einer Woche nach erfolgter Wahl Einspruch beim Synodal-
ausschuss erhoben werden. 

 
§ 14  

Der Pfarrvikar 
(1) Eine Gemeinde kann neben dem Pfarrer einen Ordinierten als Pfarrvikar 

einstellen entsprechend § 6 KiO. Finanziert sie ihn nicht aus eigenen Mit-
teln, so ist ein Beschluss der Synode zur Einrichtung der entsprechen-
den Stelle nötig. 

(2) Der Pfarrer hat das Vorschlagsrecht. Er leitet die Wahl des Pfarrvikars, 
dabei hat er kein Stimmrecht. Im übrigen gelten die Bestimmungen aus 
§ 13 GO. 

(3) Die Amtseinführung wird vom Pfarrer vorgenommen. 
(4) Der Pfarrer führt die Dienstaufsicht über den Pfarrvikar und ist ihm ge-

genüber weisungsberechtigt. 
(5) Der Pfarrvikar hat Sitz und Stimme im Kirchenvorstand und in der Ge-

meindevertretung. 
(6) Weiteres regelt § 6 KiO. 
 
 

     IV.  Die Gemeindeversammlung 
 

§ 15  
Zusammensetzung, Einberufung, Leitung,  
Beschlussfähigkeit und Abstimmungen,  

Niederschrift 
 

(1) Die Gemeindeversammlung besteht aus den konfirmierten Mitgliedern 
der Gemeinde, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Gemeinde-
versammlung kann beschließen, dass in Angelegenheiten der Gemein-
de, die nicht die rechtliche Stellung der Gemeinde nach außen oder ver-
tragliche Verpflichtungen der Gemeinde berühren, alle konfirmierten Ge-
meindeglieder das Stimmrecht haben. 

(2) Die Gemeindeversammlung wird auf Beschluss des Kirchenvorstands, 
auf Beschluss der Gemeindevertretung oder auf Verlangen von wenigs-
tens 10 Gemeindegliedern vom Pfarrer bzw. vom Pfarramtsverwalter 
mindestens eine Woche vorher durch Bekanntmachung im Gemeinde-
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brief bzw. Aushang in der Kirche und durch Abkündigung unter Nennung 
der Tagesordnung einberufen.  

(3) Die Gemeindeversammlung wird vom Pfarrer bzw. Pfarramtsverwalter 
geleitet außer im Falle einer Pfarrwahl nach § 13 (6) GO. 

(4) Die Gemeindeversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschie-
nenen Stimmberechtigten beschlussfähig. 

(5) Als Zuhörer sind alle konfirmierten Gemeindeglieder zugelassen; Gästen 
kann die Teilnahme durch die Gemeindeversammlung gestattet werden. 
Nichtöffentlichkeit für bestimmte Tagesordnungspunkte kann von der 
Gemeindeversammlung nach einer ebenfalls nichtöffentlich geführten 
Debatte darüber beschlossen werden. 

(6) Die Gemeindeversammlung entscheidet in der Regel mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. Ungültige Stimmen und Enthaltungen zäh-
len nicht als abgegebene Stimmen. Geheim durchgeführt werden Pfarr-
wahlen, Wahlen in die Gemeindevertretung und in den Kirchenvorstand, 
die Abstimmung über die Amtsenthebung eines Kirchenvorstehers sowie 
der Beschluss über die Auflösung der Gemeinde (§28 GO). 
Bei  Stimmengleichheit in Wahlen für die Gemeindevertretung und den 
Kirchenvorstand erfolgt eine Stichwahl. 
Bei der Pfarrwahl sowie der Amtsenthebung eines Kirchenvorstehers ist 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Beschlüsse sind gültig, wenn Ihr Gegenstand auf der Einberufung be-
zeichnet war. 
Briefwahl bei Wahlen in die Gemeindevertretung für Gemeindeglieder, 
die am Erscheinen zur Wahl verhindert sind, kann auf Beschluss der 
Gemeindevertretung und nach Verabschiedung einer Wahlordnung 
durch die Gemeindevertretung ermöglicht werden.  

(7) Die Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten wird durch Eintragung in 
eine Namensliste festgestellt. 

(8) Beschlüsse sind in einer Niederschrift festzuhalten. Schriftstücke, die die 
Beschlüsse betreffen, sowie die Anwesenheitsliste sind beizufügen. Die 
Niederschrift wird in einem der Gemeindeversammlung folgenden Sonn-
tag verlesen und öffentlich ausgelegt. Sie gilt als angenommen, wenn 
gegen sie innerhalb einer Frist von einer Woche keine Einsprüche erho-
ben wurden. Über Einsprüche entscheidet die Gemeindeversammlung. 
Nach der Annahme wird die Niederschrift vom Vorsitzenden sowie von 
zwei Gemeindegliedern, die nicht dem Kirchenvorstand angehören, un-
terzeichnet.  

 
§ 16  

Aufgaben 
(1) Die nach der Kirchenordnung der Gemeinde zustehenden Entscheidun-

gen werden von der Gemeindeversammlung im Rahmen der Gemeinde-
ordnung getroffen. Besteht eine Gemeindevertretung nach § 17 GO, 
nimmt diese Teile der Aufgaben der Gemeindeversammlung nach § 16 
(2) GO wahr. 
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(2) Folgende Aufgaben nimmt die Gemeindeversammlung bzw., im Fall des 
Bestehens, die Gemeindevertretung wahr: 
a) Wahlen zum Kirchenvorstand und Wahlen in die Synode gem. § 11 

KiO. Wird ein  nach § 11 (5) KiO von der Gemeinde gewählter Syn-
odaler Mitglied des Kirchenvorstands, so bleibt sein Status als Syn-
odaler davon unberührt. 

b) Amtsenthebung eines Kirchenvorstehers gem. § 21(2) und (3) GO; 
c) Entscheidung über Einspruch gegen Kandidaten zur Kirchenvor-

standswahl gem. § 20 (3) GemO; 
d) Entscheidung über Einsprüche gegen Beschlüsse des Kirchenvor-

stands § 24 (7) GmO 
e) Genehmigung des Haushaltsplans und von Nachtragshaushalten 

der Gemeindekasse; 
f) Genehmigung der Aufnahme von Anleihen sowie von Schuldentil-

gungsplänen; 
g) Genehmigung der Verwendung von Mitteln gemeindlicher Stiftung 

und deren Erträge zu anderen als den stiftungsgemäßen Zwecken; 
h) Genehmigung von Vertragsabschlüssen, die die wirtschaftlichen 

Verhältnisse der Gemeinde wesentlich berühren; 
i) Entgegennahme der Jahresrechnung und des Berichts der Kassen-

prüfer; 
j) Wahl der Kassenprüfer; 
k) Entlastung von Kirchenvorstand und Kassenführern 
l) Bestimmungen über die Gehälter von Angestellten der Gemeinde; 
m) Genehmigung von Ankauf oder Veräußerung von Immobilien; 
n) Genehmigung für Neubauten; 
o) Zustimmung zur Anstrengung eines Prozesses oder zum Abschluss 

eines Vergleichs, der anstelle eines Prozesses tritt; 
p) Berufung eines Pfarrers oder Pfarrvikars gemäß § 13 GemO 

 (3) Folgende Aufgaben sind in jedem Fall von der Gemeindeversammlung 
wahrzunehmen: 
a) Wahl eines Pfarrers  
b) Wahlen zur Gemeindevertretung; 
c) Beschluss über die Auflösung der Gemeinde gem. § 28 (1) GemO 
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V. Die Gemeindevertretung 
 

§ 18  
Geschäftsordnung 

(1) In die Gemeindevertretung kann entsprechend gewählt werden, wer kon-
firmiertes Glied der Gemeinde ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
Wiederwahl ist möglich. Wird ein Mitglied der Gemeindevertretung in den 
Kirchenvorstand gewählt, so verliert es Sitz und Stimme in der Gemein-
devertretung. Kirchenvorsteher  können nicht in die Gemeindevertretung 
gewählt werden. Die ordinierten Amtsträger der Gemeinde sind gebore-
ne Mitglieder der Gemeindevertretung. 

(2) Die Wahlperiode dauert 6 Jahre. Sie ist so zu legen, dass jeweils die 
Hälfte der Mitglieder alle drei Jahre gewählt wird. 
Scheidet ein Mitglied aus der Gemeindevertretung aus, wird für die Rest-
zeit neu gewählt. 

(3) Die Leitung der Gemeindevertretung hat der Vorsitzende des Kirchen-
vorstands, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter. 

(4) Die Gemeindevertretung wird auf Beschluss des Kirchenvorstands oder, 
wenn 5 Mitglieder der Gemeindevertretung oder 10 Gemeindeglieder 
dies verlangen, vom Pfarrer in der Regel eine Woche vorher schriftlich 
sowie durch Abkündigung im Gottesdienst unter Angabe der Tagesord-
nung einberufen. 
In dringenden Fällen erfolgt die Einberufung in gleicher Weise mit einer 
Frist von drei Tagen, wenn der Kirchenvorstand entsprechend be-
schließt.  

(5) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind für alle konfirmierten Ge-
meindeglieder als Zuhörer öffentlich. Gäste können vom Kirchenvor-
stand, vom Vorsitzenden und von der Gemeindevertretung eingeladen 
werden. Nichtöffentlichkeit für bestimmte Tagesordnungspunkte kann 
von der Gemeindevertretung nach einer ebenfalls nicht öffentlich geführ-
ten Debatte darüber beschlossen werden. 

(6) Die Gemeindevertretung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der gewählten Mitglieder anwesend ist.  

(7) Beschlüsse werden gem. §16 Abs. 1 GO gefasst. 
(8) Die Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten wird durch Eintragung in 

eine Namensliste festgestellt. 
(9) Beschlüsse sind in einer Niederschrift festzuhalten. Schriftstücke, die die 

Beschlüsse betreffen, sowie die Anwesenheitsliste sind beizufügen. 
Nach Genehmigung durch die Gemeindevertretung wird die Niederschrift 
vom Vorsitzenden sowie dem Schriftführer unterzeichnet. 
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VI. Der Kirchenvorstand 

§19  
Zusammensetzung 

(1) Der Kirchenvorstand besteht aus den ordinierten Amtsträgern der Ge-
meinde sowie aus mindestens doppelt so vielen nicht ordinierten Ge-
meindegliedern. Bei Bestehen einer Gemeindevertretung beträgt die 
Zahl der gewählten Kirchenvorsteher höchstens die Hälfte der Mitglieder 
der Gemeindevertretung. Im Übrigen wird die Zahl der Kirchenvorsteher 
von der Gemeindeversammlung bzw. der Gemeindevertretung festge-
legt. 

(2) Vorsitzender des Kirchenvorstands ist der Pfarrer der Gemeinde. Be-
steht mehr als eine Pfarrstelle, so beschließt der Kirchenvorstand über 
den Vorsitz. (§ 9 (2) GO). 

(3) Der Kirchenvorstand wählt einen stellvertretenden Vorsitzenden aus den 
Reihen der gewählten Mitglieder des Kirchenvorstands. 

 

§ 20  
Voraussetzungen für das Kirchenvorsteheramt und Wahl 

(1) Wählbar in den Kirchenvorstand ist jedes konfirmierte Gemeindeglied 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres, das 
a) sich treu zu Wort und Sakrament hält, 
b) in Wort und Tat dem Bekenntnis der luth. Kirche entspricht und 
c) seine geistlichen Gaben und Begabungen in der Gemeinde wirksam 

sein lässt.  
(2) Die Wahlperiode jedes Kirchenvorstehers beträgt sechs Jahre. Die Wah-

len sind möglichst so zu legen, dass alle drei Jahre die Hälfte der Mitglie-
der zu wählen ist. Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Vorsteher vorzei-
tig aus dem Amt aus, wird für die Restzeit neu gewählt (vgl. §18 (2) GO). 

(3) Briefwahl bei Wahlen in den Kirchenvorstand für Gemeindeglieder, die 
am Erscheinen zur Wahl gehindert sind, kann auf Beschluss der Ge-
meindeversammlung bzw. der Gemeindevertretung und nach Verab-
schiedung einer Wahlordnung durch die Gemeinversammlung bzw. Ge-
meindevertretung ermöglicht werden. 

(4) Der Kirchenvorstand schlägt Kandidaten zur Wahl vor. Nach Möglichkeit 
sollen mindestens zwei Kandidaten mehr vorgeschlagen werden, die als 
Kirchenvorsteher zu wählen sind. Die Kandidaten werden vier Wochen 
vor der Wahl durch Abkündigung bekannt gegeben. Jedes stimmberech-
tigte Gemeindeglied kann innerhalb einer Woche nach der Veröffentli-
chung Einspruch gegen Kandidaten einlegen, über den der Kirchenvor-
stand entscheidet. Dagegen kann die Gemeindeversammlung bzw. die 
Gemeindevertretung, gegen deren Beschluss wiederum der Synodal-
ausschuss angerufen werden; dieser entscheidet endgültig. 
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(5) Einspruch gegen die Wahl kann innerhalb einer Woche nach erfolgter 
Wahl eingelegt werden. Über ihn ist vom Kirchenvorstand zu entschei-
den; gegen diesen Beschluss kann die Gemeindeversammlung bzw. 
Gemeindevertretung, gegen deren Beschluss wiederum kann der Syn-
odalausschuss angerufen werden; dieser entscheidet endgültig. 

(6) Nach Ablauf der Einspruchsfrist führt der Pfarrer die Kirchenvorsteher in 
einem Gottesdienst in ihr Amt ein. 

§ 21  
Rücktritt und Amtsenthebung 

(1) Jeder Kirchenvorsteher kann sein Amt freiwillig niederlegen. Er kann 
hierzu, falls nötig, auch vom Vorsitzenden des Kirchenvorstands oder 
seitens des Kirchenvorstands aufgefordert werden. 

(2) Amtsenthebung erfolgt: 
a) wegen eines die Wählbarkeit ausschließenden Grundes nach § 20 (1) 

GemO; 
b) wegen grober Pflichtwidrigkeit, besonders bei Vernachlässigung des 

Amtes; 
c) wegen eines jeden Umstandes, durch welchen der Kirchenvorsteher 

gehindert wird, die Pflichten seines Amtes zu erfüllen. 
(3) Die Amtsenthebung erfolgt auf Beschluss der Gemeindeversammlung 

bzw. Gemeindevertretung gem. § 15 (6) GemO. Gegen die Entschei-
dung kann der Betroffene Einspruch beim Synodalausschuss einlegen. 
(§ 19 (13) KiO). 

§ 22  
Allgemeine Aufgaben der Kirchenvorsteher 

(1) Die Kirchenvorsteher nehmen zusammen mit den ordinierten Amtsträ-
gern der Gemeinde die Leitungsaufgaben in der Gemeinde wahr. 

(2) Sie wissen sich entsprechend ihrer geistlichen Gaben und Begabungen 
verantwortlich für alle Bereiche des Gemeindelebens, insbesondere für 
diejenigen, die nicht unmittelbar die Verantwortung der Ordinierten in 
Wortverkündigung, Sakramentsspendung, kirchlicher Unterweisung und  
pfarramtlicher Seelsorge betreffen. 

§ 23  
Aufgaben des Kirchenvorstands 

(1) Der Kirchenvorstand hat die Aufgabe, dem inneren und äußeren Aufbau 
der Gemeinde zu dienen, die Angelegenheit der Gemeinde zu verwalten, 
die Ordnung in der Gemeinde zu schützen und die Gemeinde nach au-
ßen zu vertreten. 

(2) Vertretungsberechtigt im rechtlichen Sinne sind der Vorsitzende des Kir-
chenvorstands bzw. im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter zu-
sammen mit einem weiteren Mitglied des Kirchenvorstands. 
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(3) Anweisungs berechtigt gegenüber der Gemeindekasse sind die Pfarr-
stelleninhaber einzeln sowie zwei dazu bestimmte Mitglieder des Kir-
chenvorstands gemeinsam. 
Zeichnungsberechtigt für Bankguthaben sind die Pfarrstelleninhaber so-
wie der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands je einzeln; ei-
nem weiteren Mitglied des Kirchenvorstands sollte die Zeichnungsbe-
rechtigung verliehen werden. 

 
(4) Die Aufgaben des Kirchenvorstands im Einzelnen: 

a) Sorge zu tragen für alle äußeren Bedingungen der Wortverkündi-
gung und der Sakramentsverwaltung in den Gottesdiensten; 

b) Verantwortung für den angemessenen äußeren Vollzug der Gottes-
dienste; 

c) Anregung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung 
des Gemeindelebens; 

d) Pflege der ökumenischen Kontakte vor Ort 
e) Maßnahmen zur Verbreitung des Evangeliums über Kirche und Ge-

meinde hinaus; z.B. durch Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit 
f) Stärkung der gemeindlichen Diakonie; 
g) Mitwirkung bei der Besetzung kirchlicher Ämter und Dienste; 
h) Anstellung von und Dienstaufsicht über gemeindliche Angestellte 

und Honorarkräfte; 
i) Anträge an die Synode und die Gremien der Gemeinde; 
j) Beantragung einer Visitation ( § 20 Ziff. 5 KiO); 
k) Verwaltung des Gemeindevermögens; Finanz- und Immobilienver-

waltung; 
l) Aufstellung und Vorlage von Haushaltsplänen und Jahresrechnun-

gen und jährliche Rechenschaftslegungen vor der Gemeindever-
sammlung/Gemeindevertretung; 

m) Sorge für die Aufbringung des Pfarrgehalts und die Einsammlung 
der Kirchenbeiträge; 

n) Vorbereitung der Pfarr-, Synodal-, Gemeindevertreter- und Kirchen-
vorstandswahlen entsprechend der Gemeindeordnung; 

o) Abhilfe von Schäden und Klagen innerhalb der Gemeinde gemäß 
§ 7 GO. 

p) Einleitung der den Ordnungen entsprechenden Schritte bei Klagen 
gegen Pfarrer, Kirchenvorsteher und andere gemeindliche Funkti-
onsträger; 

q) Beschluss über die Auflösung der Gemeinde gem. § 28 (1) GO. 
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   § 24  
Geschäftsordnung 

(1) Der Kirchenvorstand wird mindestens viermal im Jahr schriftlich unter 
Angabe der Tagesordnung eine Woche vor der Sitzung von seinem Vor-
sitzenden einberufen. Er muss einberufen werden, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder dies verlangt. 

(2) In dringenden Fällen beträgt die Einberufungsfrist drei Tage; die Ver-
sammlung ist beschlussfähig, wenn nicht von einem Kirchenvorsteher 
Einspruch erhoben wird mit dem Hinweis, dass der Sache durch eine zu 
kurze Frist geschadet wird. 

(3) Der stellvertretende Vorsitzende kann eine Sitzung nur im Falle der Ver-
hinderung des Vorsitzenden oder nach vorheriger Zustimmung des Su-
perintendenten im Einzelfall einberufen. 

(4) Der Kirchenvorstand ist beschlussfähig, wenn außer seinem Vorsitzen-
den bzw. dessen Stellvertreter und den übrigen ordinierten Amtsträgern 
der Gemeinde mindestens die Hälfte der Kirchenvorsteher anwesend ist. 

(5) Die Sitzung des Kirchenvorstands sind nicht öffentlich; Gäste können 
vom Vorsitzenden bzw. auf Beschluss des Kirchenvorstands hinzugezo-
gen werden. 

(6) Der Kirchenvorstand fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen zählen 
nicht als abgegebene Stimmen. 

(7) Über die Beschlüsse des Kirchenvorstands wird eine Niederschrift ange-
fertigt. Die Niederschrift wird vom Kirchenvorstand angenommen und 
vom Vorsitzenden sowie vom Schriftführer unterzeichnet. Die Nieder-
schrift ist vertraulich. Für die Gemeindeöffentlichkeit bestimmte Be-
schlüsse werden in den Abkündigungen im Gottesdienst und ggf. im 
Gemeindebrief veröffentlicht.  

(8) Gegen einen veröffentlichten Beschluss des Kirchenvorstands kann von 
jedem Mitglied des Kirchenvorstands sowie von zehn stimmberechtigten 
Gemeindegliedern Berufung an die Gemeindeversammlung / Gemeinde-
vertretung, im Falle der Ablehnung durch diese, an den Synodalaus-
schuss eingelegt werden.  

 
VII. Der  Gemeindehaushalt 

 
§ 25  

Einnahmen und Ausgaben der Gemeindekasse 
(1) Alle Gemeindeglieder mit eigenem Einkommen tragen in der von der Sy-

node festgesetzten Höhe mit ihren Kirchenbeiträgen zum Finanzbedarf 
der Gemeinde bei. 

(2) Ist ein Gemeindeglied zur Zahlung der ordnungsgemäßen Beiträge nicht 
imstande, so kann es ohne Verlust seiner Gemeinderechte durch den 
Kirchenvorstand von seiner Beitragspflicht ganz oder teilweise befreit 
werden.  
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(3) Die Kollekten in den Gottesdiensten werden, soweit sie nicht als ge-
samtkirchliche Kollekten festgelegt sind, für die allgemeinen Kosten der 
Gemeinde verwendet. 

(4) Die Gemeindekasse vereinnahmt darüber hinaus sämtliche übrigen Ein-
nahmen der Gemeinde und ihrer Untergliederungen, zweckgebundenen 
Spenden, Vermächtnisse, Erträge aus Vermögen und Verkäufen, Ver-
mietung und Verpachtung usw. 

(5) Die Gemeindekasse kommt für den von der Synode beschlossenen 
Synodalbeitrag sowie für alle sonstigen anfallenden Kosten der Gemein-
de im Rahmen des Haushaltsplans auf. 

 
§ 26  

Führung der Gemeindekasse 
(1) Mit der Führung der Gemeindekasse beauftragt der Kirchenvorstand ei-

nen Kassenführer, der in der Regel ein Gemeindeglied sein soll. 
(2) Anweisungsberechtigung und Bankvollmacht regelt § 23 Abs. 3 GO. 
(3) Die laufende Aufsicht soll einem Mitglied des Kirchenvorstands übertra-

gen werden, nicht jedoch dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter. 
(4) Der Kassenführer hat unter Beachtung der für eine ordnungsgemäße 

Buchführung geltenden Grundsätze die Einnahmen und Ausgaben ge-
trennt, einzeln, fortlaufend, vollständig und richtig in den Büchern aufzu-
zeichnen. Er hat dem Kirchenvorstand auf Verlangen jederzeit Einblick 
zu geben. Nach Ablauf des Kalenderjahres hat er einen Jahresabschluss 
nach den von der Synode erlassenen Richtlinien aufzustellen. 

(5) Die Gemeindekasse wird jährlich von zwei durch die Gemeindever-
sammlung / Gemeindevertretung gewählte Kassenprüfer geprüft. Sie be-
richten der Gemeindeversammlung / Gemeindevertretung schriftlich über 
die Kassenprüfung. Diese beschließt über die Entlastung des Kassen-
führers und des Kirchenvorstandes. 

(6) Überprüfung der Kasse und des Vermögens können auch im Laufe des 
Jahres vorgenommen werden.  

(7) Der Kirchenvorstand leitet den geprüften Jahresabschluss bis zum 31. 
März an die Gemeindeversammlung / Gemeindevertretung. Dem Syn-
odalausschuss ist bis zum 30. April eine Abschrift des Jahresabschlus-
ses zuzuleiten.  

(8) Der Gemeindeversammlung / Gemeindevertretung ist bis zum 30. April 
ein Haushaltsplan für das laufende Rechnungsjahr gemäß § 15 (3) e) 
GemO vorzulegen.  
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VIII.  SPALTUNG  der Gemeinde 

§ 27 
(1) Spaltet sich eine Gemeinde um der Lehre willen, werden die beiden 

Gemeindeteile von der Synode zur Aussöhnung aufgefordert, wobei sie 
vom Synodalausschuss nachhaltig unterstützt werden. Bleiben diese 
Bemühungen erfolglos, entscheidet die Synode, welcher Gemeindeteil 
gemäß § 2 (2) KiO als Gemeinde der ELKiB anerkannt und welcher Teil 
entsprechend § 2 (4) KiO aus der ELKiB ausgeschlossen wird. 

(2) Das Gemeindevermögen verbleibt bei der von der Synode anerkannten 
Gemeinde.  

 

IX.  Auflösung der Gemeinde 

§ 28 
(1) Die Auflösung einer Gemeinde bedarf eines Beschlusses des Kirchen-

vorstands und eines Beschlusses der Gemeindevertretung, sowie diese 
besteht. 

(2) Die Auflösung wird von der Gemeindeversammlung mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen. Ungültige 
Stimmen und Enthaltungen werden als nicht abgegebene Stimmen ge-
wertet. 

(3) Das Gemeindevermögen fällt an die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Baden.  

 

X. Übergangsbestimmungen 

§ 29 

(1) Diese Gemeindeordnung ersetzt die Gemeindeordnung vom 2. Septem-
ber 1988. 

(2) Sie tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.  
 
(beschlossen auf der Synodaltagung am 17. November 2001 in Steinen) 
 




